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Es war einmal...
Gefunden im «Zivilschutz» Nr. 7-8/79 vom August 1979:

f

Die Gemeinde -
Basis eines glaubwürdigen Zivilschutzes

Mit der Revision der Zivilschutzgesetze, wie sie von den
eidgenössischen Räten gutgeheissen und am 1. Januar 1978 in
Kraft gesetzt wurden, gefolgt von den neuen Verordnungen zu
Beginn dieses Jahres, wird die Organisations- und Baupflicht
im Zivilschutz grundsätzlich auf alle Gemeinden unseres Landes

ausgedehnt. Damit wird auch zum Ausdruck gebracht,
dass die Auswirkungen von Katastrophen jeder Art - sei es im
Krieg oder Frieden - weder Grenzen noch Verträge kennen,
alle Regionen unseres Landes, Bergtäler und Hochalpen wie
auch die fruchtbaren Landstriche des Mittellandes, treffen
können. Damit erhält jeder Einwohner unseres Landes

Zugang zu einem sicheren Schutzplatz und die Chance des Über-
und Weiterlebens. Der Zivilschutz ist damit zu einer der
tragenden Säulen unserer Gesamtverteidigung geworden, wie
das bereits im Bericht des Bundesrates über unsere
Sicherheitspolitik festgehalten ist.
Ein glaubwürdiger Zivilschutz kann aber weder vom Bund
noch von den Kantonen allein getragen werden. Seine starke
Basis liegt in den Gemeinden, wo die Behörden mit dem Ortschef

und seinem Stab direkt die Verantwortung für den
Schutz der ihr anvertrauten Bevölkerung zu übernehmen
haben. Viele Gemeinden unseres Landes haben in den letzten
Jahren erfahren, wie wertvoll die organisatorische, die personelle

und materielle Bereitschaft des Zivilschutzes ist, wenn
es mitten im Frieden bei Katastrophen um die Rettung von
Menschenleben, die Eindämmung oder Behebung von Schäden

geht. Bei bereits unzähligen Einsätzen bei Lawinen- und
Wasserkatastrophen, bei Bränden und Explosionen oder
auch anlässlich der letzten grossen Dürre, die vor allem die

Landwirtschaft heimsuchte, wurde dankbar anerkannt, dass
die für den Zivilschutz aufgewendeten Mittel nicht zum
Fenster hinausgeworfen sind. Viele Gemeinden unseres
Landes sollten daraus eine Lehre ziehen. Mit dem Erscheinen
des Schutzraumhandbuches, das kürzlich der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde, kann ein weiterer grosser Schritt getan
werden, um das in unserem Lande grosse Potential an
Schutzräumen zu nutzen. Es geht nun für die Gemeinden
darum, diese Schutzräume fertig auszurüsten, deren Bezug
vorzubereiten, die Zuweisungspläne zu realisieren, um alle
Einwohner möglichst bald wissen zu lassen, wo sich ihr
Schutzplatz befindet, was sie mitbringen dürfen und wie sie
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sich zu verhalten haben. Es

könnte zu spät sein, sich erst
dann mit dem Leben im
Schutzraum zu befassen,
wenn die Krisen- oder
Ernstfall-Lage bereits eingetreten
ist. Es ist auch Aufgabe der
Gemeinden, sich an die
Hauseigentümer, die Hausund

Baugenossenschaften zu
wenden, damit die Mieter
ihren Schutzplatz kennenlernen

und sich für die
Einrichtung der Schutzräume
interessieren.

In diesem Zusammenhang richte ich auch den Appell an die
Gemeinden, vermehrt die guten Dienste des Schweizerischen
Zivilschutzverbandes und seiner Sektionen in Anspruch zu
nehmen, um vor allem auf dem Gebiet einer wahrhaften
Information mehr Aktivität zu zeigen. Es geht allein um den

guten Willen und das von Verantwortungsbewusstsein
getragene Verständnis, sollen die Einwohner einer Gemeinde
für die Vorbereitungen des Zivilschutzes - wo es um Leben
und Gesundheit jedes einzelnen geht - rechtzeitig und
umfassend motiviert werden. Viele Gemeinden sind heute bereits
Kollektivmitglieder einer Sektion des Schweizerischen
Zivilschutzverbandes und profitieren von dieser höchst bescheidene

Mittel beanspruchenden Verbindung. Es ist erfreulich,
dass auch zahlreiche Gemeinden dazu übergegangen sind,
ein Abonnement der vorliegenden Zeitschrift «Zivilschutz»
aüen Behördemitgliedern und den Kadern der örtlichen
Zivilschutzorganisation zukommen zu lassen, um sie laufend über
die Entwicklung im In- und Ausland orientiert zu halten. Sie

haben es bis heute nicht bereut, und ich kann allen Gemeinden

nur empfehlen, diesem Beispiel zu folgen.

Erwin Freiburghaus, Nationalrat,
Präsident des Schweizerischen
Gemeindeverbandes

%
/


	Es war einmal... Gefunden im "Zivilschutz" Nr. 7-8/79 vom August 1979 : Die Gemeinde - Basis eines glaubwürdigen Zivilschutzes

